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://: Zustimmung mit Änderung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 11.1041.01 vom 6. März 2012 sowie in den Bericht der Bau- und 
Raumplanungskommission Nr. 11.1041.02 vom 26. September 2012, beschliesst: 

 

I. 

Das Gesetz über den Denkmalschutz vom 20. März 1980 wird wie folgt geändert: 

 

§§ 2, 2a, 3 und 3a erhalten folgende neue Fassung: 

 

§ 2. Für Fragen der Denkmalpflege wird dem zuständigen Departement der 
Denkmalrat beigegeben. 

 
2 Der Denkmalrat besteht aus sieben Mitgliedern. Bei Denkmälern, die auf 
Gemeindegebiet liegen, wird er um eine Vertretung der betroffenen Gemeinde 
erweitert. 

 
3 Der Regierungsrat wählt auf Antrag des zuständigen Departements die 
Präsidentin oder den Präsidenten und die Mitglieder des Denkmalrates. Die 
Gemeindevertretung wählt der Regierungsrat auf Antrag der betroffenen Gemeinde. 
Bei der Wahl sind die fachlich und kulturell interessierten Kreise angemessen zu 
berücksichtigen. 

 
4 Der Regierungsrat bestimmt, wer den Sitzungen des Denkmalrates mit beratender 
Stimme beiwohnen kann. 
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§ 2a. Für Fragen die kantonale Archäologie betreffend wird dem zuständigen 
Departement die Kommission für Bodenfunde beigegeben. 
2 Die Kommission für Bodenfunde besteht aus sieben Mitgliedern. Der 
Regierungsrat wählt auf Antrag des zuständigen Departements die Präsidentin oder 
den Präsidenten und die Mitglieder der Kommission. 
3 Der Regierungsrat bestimmt, wer den Sitzungen der Kommission für Bodenfunde 
mit beratender Stimme beiwohnen kann. 

 

§ 3. Dem Denkmalrat obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

1. fachliche Aufsicht über das für die Denkmalpflege zuständige Amt; 

2. Antragstellung an das zuständige Departement auf Eintragung von Denkmälern, 
bzw. auf Abänderung oder Aufhebung einer Eintragung im Verzeichnis durch 
Verfügung des Regierungsrates; 

3. Stellungnahme an das zuständige Departement bei Aufhebungen von 
Eintragungen im Denkmalverzeichnis; 

4. Mitwirkung bei wichtigen Vertragsverhandlungen und bei der Stellungnahme zu 
wichtigen Baugesuchen und Änderungen, welche Denkmäler betreffen. 

 

§ 3a. Der Kommission für Bodenfunde obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

1. fachliche Aufsicht über das für die kantonale Archäologie zuständige Amt; 

2. Antragstellung an das zuständige Departement auf Eintragung von 
archäologischen und naturgeschichtlichen Denkmälern, bzw. auf Abänderung oder 
Aufhebung einer Eintragung im Verzeichnis durch Verfügung des Regierungsrates; 

3. Stellungnahme an das zuständige Departement bei Aufhebungen von 
Eintragungen im Denkmalverzeichnis; 

4. Mitwirkung bei wichtigen Vertragsverhandlungen und bei der Stellungnahme zu 
wichtigen Baugesuchen und Änderungen, welche Denkmäler betreffen. 

 

In § 4 wird folgender neuer Abs. 1bis eingefügt: 

 
1bis  Durch sachdienliche Öffentlichkeitsarbeit fördern sie die Wertschätzung des 
Denkmalschutzes in der Bevölkerung und schaffen Verständnis bei den betroffenen 
Eigentümerschaften für Schutzwürdigkeit und Erhalt der Denkmäler sowie für den 
nachhaltigen Umgang mit archäologischen und naturgeschichtlichen Fundstellen. 

 

In § 11 wird folgender neuer Abs. 3bis eingefügt: 

 
3bis Die Ausrichtung von Beiträgen kann mit Bedingungen und Auflagen zur 
Wahrung von Ziel und Zweck dieses Gesetzes verbunden werden. 
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Die §§ 14, 15 samt Titel und 16 samt Titeln erhalten folgende neue Fassung: 

 

§ 14. Für besonders erhaltenswürdige Denkmäler wird ein Denkmalverzeichnis 
angelegt. Für die in diesem Verzeichnis eingetragenen Denkmäler gelten zusätzlich 
die Bestimmungen dieses Abschnittes (§§ 14–23). 
2 Die Eintragung ins Verzeichnis erfolgt durch öffentlich-rechtlichen Vertrag, durch 
Verfügung oder mittels Bebauungsplan. 
3 Das Denkmalverzeichnis ist zu veröffentlichen. 

 

Eintragung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 

 

§ 15. Die Eintragung eines Denkmals ins Verzeichnis erfolgt in der Regel durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Eigentümerschaft und dem zuständigen 
Amt. 
2 Im Vertrag wird insbesondere der Umfang des Schutzes festgelegt. 
3 Der Vertrag ist vom Regierungsrat zu genehmigen. 
4 Der Beschluss des Regierungsrats ist im Kantonsblatt zu veröffentlichen. Die 
Publikation hat eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. 

 

Eintragung durch Verfügung 

 

§ 16. Der Regierungsrat beschliesst auf Antrag des zuständigen Departements die 
Eintragung eines Denkmals in das Denkmalverzeichnis, wenn 

a) überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses dies verlangen, und 

b) ein gleichwertiger Schutz des Denkmals nicht auf andere Weise, insbesondere 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Eigentümerschaft, sichergestellt werden 
kann. 
2 In der Verfügung wird insbesondere der Umfang des Schutzes festgelegt. 
3 Die Eigentümerin oder der Eigentümer ist vor dem Beschluss über die Eintragung 
anzuhören. 
4 Der Beschluss des Regierungsrats ist im Kantonsblatt zu veröffentlichen und der 
Eigentümerschaft begründet und schriftlich mitzuteilen. Die Publikation und die 
Mitteilung haben eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. 

 

Es wird ein neuer § 16a samt Titel eingefügt: 

 

Eintragung durch Bebauungsplan 

 

§ 16a. Die Eintragung eines Denkmals ins Denkmalverzeichnis kann im Rahmen 
eines Bebauungsplanes beschlossen werden. 
2 Im Bebauungsplan wird insbesondere der Umfang des Schutzes festgelegt. 
3 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Bau- und 
Planungsgesetzes. 
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§ 21 wird aufgehoben. 

 

§ 22 samt Titel erhält folgende neue Fassung: 

 

Aufhebung oder Abänderung der Eintragung 

 

§ 22. Eine Eintragung im Denkmalverzeichnis kann aufgehoben oder abgeändert 
werden, wenn die Gründe, die zur Eintragung des Denkmals in das Verzeichnis 
führten, nicht mehr gegeben oder wesentlich verändert sind, oder wenn 
überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses dies verlangen. 
2 Das Verfahren richtet sich analog nach dem Eintragungsverfahren. 
3 Die Aufhebung oder Abänderung kann vom zuständigen Amt eingeleitet oder von 
der Eigentümerschaft eines eingetragenen Denkmals beim zuständigen Amt 
beantragt werden. 
4 Vor der Aufhebung einer Eintragung ist die Stellungnahme des Denkmalrates bzw. 
der Kommission für Bodenfunde einzuholen. 
5 Erfolgt die Aufhebung aufgrund eines Bauvorhabens, so darf sie erst unmittelbar 
vor Baubeginn vorgenommen werden. 

 

§ 24 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 
2 Die vorsorgliche Massnahme fällt dahin, wenn eine einvernehmliche Lösung nicht 
gelingt und das zuständige Departement dem Regierungsrat nicht innert einem Jahr 
nach Scheitern der Vertragsverhandlungen die Eintragung in das 
Denkmalverzeichnis beantragt. 

 

Es werden folgende neue §§ 24a und 24b samt Titel eingefügt: 

 

Inventar 

 

§ 24a. Das für die Denkmalpflege zuständige Amt erstellt zu Informationszwecken 
ein Inventar der Denkmäler, welche die Voraussetzungen gemäss § 5 Abs. 2 Ziff. 1-
6 erfüllen, jedoch nicht im Denkmalverzeichnis eingetragen sind. 

 
2 Die betroffenen Eigentümerschaften sind über die Aufnahme ins Inventar und jede 
Änderung zu informieren. 

 
3 Die Eigentümerschaft eines inventarisierten Objekts meldet beabsichtigte bauliche 
Veränderungen rechtzeitig dem zuständigen Amt. 

 
3 4 Auf Gesuch der Eigentümerschaft wird unverzüglich ein Verfahren auf 
Eintragung ins Denkmalverzeichnis eingeleitet. 
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Plan der Archäologiezonen 

 

§ 24b. Das für die archäologische Bodenforschung zuständige Amt erstellt einen 
Plan der Archäologiezonen, aus welchem die Gebiete ersichtlich sind, in welchen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Funde und Fundkomplexe im Sinne von § 5 Abs. 2 
Ziff. 7 zu erwarten sind. 
2 Beabsichtigte Bodeneingriffe in Archäologiezonen werden vom zuständigen Amt 
hinsichtlich allfälliger Massnahmen geprüft. 

 

§ 30 erhält folgende neue Fassung: 

 

§ 30. In den Gemeinden ist der Gemeinderat mitwirkende Behörde. 

 
2 Eintragungen im Denkmalverzeichnis, bzw. Aufhebungen oder Abänderungen 
einer Eintragung und Erlasse vorsorglicher Verfügungen, welche Denkmäler auf 
Gemeindegebiet betreffen, sind ihm zur Stellungnahme vorzulegen. 
3 Er kann bei den zuständigen kantonalen Behörden für Denkmäler, die auf 
Gemeindegebiet liegen, die Eintragung im Denkmalverzeichnis, die Aufhebung oder 
Abänderung einer Eintragung und den Erlass einer vorsorglichen Verfügung 
beantragen. 
4 Liegt Gefahr im Verzug, so kann eine vorsorgliche Verfügung ohne Mitwirkung des 
Gemeinderates erlassen werden. 
5 Der Gemeinderat ist in diesen Angelegenheiten rekursberechtigt. 

 

II. Änderung anderer Erlasse 

 

Das Bau- und Planungsgesetz (BPG) vom 17. November 1999 wird wie folgt geändert: 

 

§ 37 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: 

 
4 Um-, Aus- und Neubauten sind nur zulässig, wenn keine nach aussen sichtbare 
historisch oder künstlerisch wertvolle Substanz beeinträchtigt wird. Sie haben sich 
an die historischen Baufluchten, Brandmauern, Geschosszahlen und Dachformen 
zu halten. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen zulassen, namentlich solche, 
die zur Schaffung von Wohnraum oder zur Ausübung von Handel und Gewerbe 
sowie zur Gewährleistung eines zeitgemässen Wohnstandards oder zur Einhaltung 
umweltrechtlicher und energetischer Standards erforderlich sind, sofern der 
historische oder künstlerische Charakter der bestehenden Bebauung nicht 
beeinträchtigt wird. 



- 6 - 

CONVERT_783deab1a93b465ba13603a093ce3e7f.doc  

 

In § 37 werden folgende neue Abs. 4bis und 4ter eingefügt: 

 
4bis Sorgfältig in die Dächer resp. Fassaden integrierte Solaranlagen sind zulässig 
bei Gebäuden und Anlagen ausserhalb der historischen Ortskerne von Basel, 
Bettingen und Riehen.  

 
4ter Die Schutzzone Bäumlihof und die Schutzzone auf der St. Chrischona werden 
trotz ihrer Lage ausserhalb des historischen Ortskerns von Bettingen bzw Riehen. 
nach Abs. 4 beurteilt. 

 

III. 

 

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum. Der Regierungsrat 
bestimmt nach Eintritt der Rechtskraft den Zeitpunkt der Wirksamkeit. 

 


